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Tagesordnungspunkt  6 
 

6.4 Bildung und Berufung des Briefwahlvorstandes 
 
Sachdarstellung:          
 
Der Kreiswahlleiter bestimmt die Anzahl der Briefwahlbezirke der Gemeinden. Der 
Kreiswahlleiter hat für Gaiberg die Bildung eines Briefwahlbezirks angeordnet.  
Für jeden Briefwahlbezirk ist ein Wahlvorstand zu bilden, der analog nach § 9 Abs. 2 BWG 
aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei bis sieben Beisitzer, 
also fünf bis neun Mitgliedern besteht. Auf Grund der dynamischen Lage der Pandemie 
sollten hier mindestens 5 Beisitzer benannt werden.  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Wahlvorstand wird wie folgt gebildet: 
 
Briefwahlvorsteher:  
stellv. Briefwahlvorsteher:  

1. Beisitzer: 
2. Beisitzer: 
3. Beisitzer: 
4. Beisitzer: 
5. Beisitzer: 


